
bitte wenden 

Antrag auf Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung 
zur Teilnahme an einem Fachlehrgang 

 

 

An die 
Stadt Springe 
- Fachdienst Ordnung und Verkehr - 
Auf dem Burghof  1 
31832 Springe 
 

 

 

 
 

 

���� Bitte tragen Sie hier Ihre persönlichen Daten ein: 
Name, Vorname: 

Straße, Hausnummer: 

Plz, Ort: Telefon: 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

Geburtsname der Mutter: 

Wohnung in den letzten 5 Jahren oder ggf. Anschrift einer Nebenwohnung: 

 

Staatsangehörigkeit: Beruf: 

Angaben zum Personalausweis / Reisepass: 

 Personalausweis Reisepass 
Nummer: Datum / Behörde 

 
 

���� Wurde bereits eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis erteilt? 

 Nein  Ja, von / vom : 

 
 

���� Sind Sie im Besitz einer Waffenbesitzkarte oder eines Jahresjagdscheines? 

 Nein 

 Waffenbesitzkarte Nr.: 

ausgestellt von: am: 

 Jahresjagdschein Nr.: 

ausgestellt von: am: 

 



 
 

����Sind Sie Mitglied in einer jagdlichen oder schießsportlichen Vereinigung? 

 Nein 

Wenn ja: 

Name der Vereinigung: 

Anschrift der Vereinigung: 

 
Hinweise: 
Bitte bedenken Sie, dass die Unbedenklichkeitsbescheinigung am Prüfungstag des 
Fachkundelehrganges höchstens ein Jahr alt sein darf! 
 
Sofern Sie die Prüfung bestehen und anschließend die Erlaubnis nach § 27 des 
Sprengstoffgesetzes (SprengG) beantragen, ist eine Bescheinigung der oben ge-
nannten Vereinigung vorzulegen, dass Sie seit mindestens sechs Monaten regelmä-
ßig und erfolgreich am Übungsschießen teilgenommen haben. 

 

 

���� 

Datum: Unterschrift: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stadt Springe 
Fachdienst Ordnung und Verkehr 
Auf dem Burghof 1 
31832 Springe  

Die Sprechzeiten 
Montag - Freitag 8:00 – 12:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Die Bankverbindungen 
Sparkasse Hannover 
Volksbank eG 
Dresdner Bank Springe 
Postbank 

 
(250 501 80) Nr. 3001 000 029 
(251 933 31) Nr. 810 160 400 
(250 800 20) Nr. 142 100 100 
(250 100 30) Nr. 9555- 305 

 

� 


